
Nr. Name des Betriebes Anschrift Schwerpunkt der Inspektion Termin Umweltbericht

1 The Family Butchers Germany GmbH Mittel-Loxten 37, 33775 Versmold
Räuchern v. Fleischwaren; Ammoniak-

Kälteanlage; Blockheizkraftwerk
24.02.2025 öffnen

2 Heinrich-Dieter Kleinemeier Ludwig-Erhard-Str. 11, 33397 Rietberg Flüssiggaslager 26.02.2025 öffnen

3 Glocken-Beune GmbH & Co.
Hesselteicher Str. 16, 33829 

Borgholzhausen
Räucheranlage 04.06.2025 öffnen

4 Kußmann Fleischwaren GmbH & Co. KG Im Industriegelände 4, 33775 Versmold Räuchern von Fleischwaren 11.06.2025 öffnen

5 Nordfrost GmbH & CO. KG Im Industriegelände 25, 33775 Versmold
Ammoniak-Kälteanlage; Räuchern von 

Fleischwaren
01.07.2025 öffnen

6
Franz Wiltmann GmbH & Co. KG 

Westfälische Fleischwarenfabrik
Wilhelm-Kleine-Str. 16, 33775 Versmold

Räucheranlage; Ammoniak-

Kälteanlage; Knochenlager; 

Verbrennungsmotoranlage

25.08.2025 öffnen

7 Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-

Wiedenbrück
Betonfertigteilwerk; Brecheranlage 22.09.2025 öffnen

8 Mestemacher GmbH Am Anger 16, 33332 Gütersloh Blockheizkraftwerk 04.11.2025 öffnen

9 Westphal Schlachthof GmbH
Dieselstr. 87, 89, 33442 Herzebrock-

Clarholz
Anlage zum Schlachten von Tieren 10.11.2025 öffnen

10 Sonac Versmold GmbH Siedinghausen 19-21, 33775 Versmold Anlage zur Erzeugung von Speisefetten 09.12.2025 öffnen
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Datum: 20.11.2025 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


Ca. 3 Stunden (Vor-Ort-Besichtigung) 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde (uIB),  


die untere Wasserbehörde (uWB) und die untere Abfallbehörde (uAB) 


Grundlage der Überwachung: 


➢ Genehmigung nach § 4 BImSchG (Az.: Hö/Kö.-G 75/82-) vom 20.04.1983  


➢ Genehmigung nach § 16 BImSchG (Az.: Hö/Kö.-G 35/84-) vom 25.07.1985  


➢ Genehmigung nach § 16 BImSchG (Az.: Hö/Bu-G 21/87-) vom 20.10.1987  


➢ Genehmigung nach § 16 BImSchG (Az.: hö-nol-G 8/89) vom 25.04.1989  


➢ Genehmigung nach § 16 BImSchG (Az.: hö-we-G 20/89-) vom 05.09.1989  


➢ Genehmigung nach § 16 BImSchG (Az.: 51.011.00/95/0214.2-Nk) vom 15.10.1996  


➢ Anzeige nach § 15 BImSchG (Az.: 32.1-Dy-51.0145/06/02.14.2) vom 01.09.2006  


➢ Anzeige nach § 15 BImSchG (Az.:4.2-01441-20-41) vom 30.01.2020  


➢ Anzeige nach § 15 BImSchG (Az.:4.2-02502-20-41) vom 28.04.2020  


 


Betreiber: Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG 


Ort: Rheda-Wiedenbrück, Kapellenstraße 1 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Betonsteinherstellung und Brecheranlage 
(0370413.0001 und 0370413.2) 


Datum der Umweltinspektion 22.09.2025 


Az: 03643-25-41 







 


 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt. (uIB, uAB)  


☒ Geringfügige Mängel: (uWB)  


➢ Frischöl-Lagerung: Die Auffangwanne ist verschmutzt.  


➢ Ad-Blue-Lagerung: Verstöße gegen die Anforderungen der TRwS 781.  


➢ Kraftstoff-Lagerung: Verstöße gegen die Anforderungen der AwSV.  


➢ Heizöl-Lagerung: Der Behälter zeigt einen Alarm an.  


➢ Altöl-Lagerung: In der Leckanzeige des Behälters fehlt die Flüssigkeit.  


➢ Zusatzstoff-Lagerung (flüssig): Die Auffangwanne ist verschmutzt.  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 








 


Datum: 10.06.2025 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 22.07.2021 (Az. 4.2-02863-21-43)  
Ordnungsverfügung vom 07.03.2024 (Az. 4.2-03654-23-50) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


 


Betreiber: Glocken-Beune GmbH & Co. 


Ort: Borgholzhausen, Hesselteicher Straße 16 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  Räucheranlage (0068364.0001) 


Datum der Umweltinspektion 04.06.2025 


Az: 02810-25-42 







 


☒ Erhebliche Mängel:  


Niederschlagswasserbeseitigung: Das Regenklärbecken ist unverzüglich zu reinigen. 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 26.02.2025 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 14.12.2023 (Az. 4.2-03138-23-43) 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Heinrich-Dieter Kleinemeier 


Ort: Rietberg, Ludwig-Erhard-Straße 11 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  Flüssiggaslageranlage (0312057.1) 


Datum der Umweltinspektion 26.02.2025 


Az: 01616-25-42 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
keine 


 








 


Datum: 11.06.2025 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 19.06.2023 (Az. 4.2-01350-23-43) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Kußmann Fleischwaren GmbH & Co. KG 


Ort: Versmold, Im Industriegelände 4 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage 
(0340639.1) 


Datum der Umweltinspektion 11.06.2025 


Az: 02880-25-42 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
keine 


 








 


Datum: 02.12.2025 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheide vom 13.01.2012 und 07.05.2012 (Az. 4.2-03532-11-44)  


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Wasserrecht: Die Indirekteinleitergenehmigung ist anzupassen. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


 


 


Betreiber: Mestemacher GmbH 


Ort: Gütersloh, Am Anger 16 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Blockheizkraftwerk 
(0098896.0001) 


Datum der Umweltinspektion 04.11.2025 


Az: 04634-25-42 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


--- 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


--- 


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 








 


Datum: 02.07.2025 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigung vom 29.11.2016 (Az. 4.2-03988-16-43) 


Genehmigung vom 15.08.2017 (Az. 4.2-02820-17-43) mit dem 1. Nachtrag vom 12.04.2019 (Az. 4.2-


04432-17-43), dem 2. Nachtrag vom 19.12.2018 (Az. 4.2-03657-18-43) und dem 3. Nachtrag vom 


30.09.2019 (Az. 4.2-01891-19-43) 


Anzeige nach § 15 Abs. 3 BImSchG vom 14.09.2023 (Az. 4.2-03750-23-42) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: NORDFROST GmbH & Co. KG 


Ort: Versmold, Im Industriegelände 25 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Ammoniak-Kälteanlage (151835.1)  
Verbrennungsmotoranlage mit Absorptionskälteanlage 
(151835.2)  


Datum der Umweltinspektion 01.07.2025 


Az: 03108-25-42 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


keine 


 








 


Datum: 14.01.2026 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3 Stunden einschließlich Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 30.06.1980 und vom 26.04.1983 /Ordnungsverfügung vom /weitere 


Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber be-
stätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Sonac Versmold GmbH 


Ort: Versmold, Siedinghausen 19-21 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Anlage zur Erzeugung von Speisefetten 
(0076292.0001) 


Datum der Umweltinspek-
tion 


09.12.2025 


Az: 4.2-04632-25-43 







☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


keine 


 
gez. Gruetzmacher 


 








 


Datum: 13.06.2025 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 19.01.2021 (Az. 04066-19-43) 


Anzeige vom 14.03.2023 (Az. 01722-23-42) 


Ordnungsverfügung vom 07.03.2024 (Az. 03493-24-50) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Wasserrecht: 


• Bisher nicht bekannte Öllagerung in der Garage. Es liegt keine Anzeige nach §40 AwSV vor oder 
ein Prüfbericht eines Sachverständigen. Aktuell ist eine Umplanung zu einem neuen 
Gefahrstofflager im Betrieb vorgesehen. Es wird ein zeitlicher Aufschub gewährt. Sollten in den 


Betreiber: The Family Butchers Germany GmbH 


Ort: Versmold, Mittel-Loxten 37 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage (0077777.0001) 
Ammoniakkälteanlage (0077777.0004) 
Blockheizkraftwerk (0077777.0005) 


Datum der Umweltinspektion 24.02.2025 


Az: 01576-25-42 







 


nächsten zwei Monaten keine Unterlagen vorgelegt werden, ist das 
Lager durch einen Sachverständigen zu prüfen. 


• Reinigungsmittellager – ebenfalls durch die Umplanung betroffen. Sollten auch hier die 
Unterlagen innerhalb der nächsten zwei Monate vorliegen, ist die AwSV Prüfung erforderlich. 


• NH3 – Kälteanlage (Ammoniak) – die Sachverständigenprüfung der Gesamtanlage ist bereits 
erstmals bis zum 01.08.2021 gemäß § 70 Absatz 2 Nummer 2 durch einen AwSV Sachverständigen 
zu prüfen. Ein Prüfbericht liegt nicht vor. Die Prüfung ist zu beauftragen und kurzfristig einzureichen. 


• Abfälle mit anhaftenden wassergefährdenden Stoffen (z.B. flüssige) wurden nicht entsprechend 
der AwSV (Niederschlagswassergeschützt) gelagert. 


• Indirekteinleitung von mineralölhaltigem Abwasser – die Abwassersituation vor der Werkstatt 
im Bereich der Scherenbühne und Abscheider ist mittels einer Kamerabefahrung zu prüfen. Im 
Anschluss daran ist das weitere Vorgehen mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen.  


 [Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 14.01.2026 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-


gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,5 Stunden einschließlich Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 06.12.2028 / weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine immissionsschutzrechtlichen Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel aus wasserrechtlicher Sicht:  


In einem Bereich des Betriebes fehlte eine Auffangwanne für die Lagerung wassergefährdender 


Stoffe. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber be-
stätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Westphal Schlachthof GmbH 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Dieselstraße 87-89 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Anlage zum Schlachten von Tieren 
(0107947.0001) 


Datum der Umweltinspek-
tion 


10.11.2025 


Az: 4.2-04629-25-43 







☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Der o.g. Mangel wurde direkt nach dem Termin der Umweltinspektionen behoben. Weitere Maß-


nahmen sind nicht erforderlich. 


 


gez. Gruetzmacher 


 








 


Datum: 13.10.2025 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Räucheranlage: Genehmigungsbescheide vom 12.11.2001 und 16.08.2012, OV vom 07.03.2024, 


Anzeigen nach § 15 Abs. 1 BImSchG 


Knochenlager: Genehmigungsbescheid vom 31.03.1992 


Kälteanlage: Genehmigungsbescheid vom 23.01.2024 


Verbrennungsmotoranlage: Genehmigungsbescheid vom 08.12.2016 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften  


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Betreiber: Franz Wiltmann GmbH & Co. KG 


Ort: Versmold, W.-Kleine-Straße 16 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage (0076368.0002)  
Knochenlager (0076368.0004) 
Ammoniak-Kälteanlage (0076368.0005) 
Verbrennungsmotoranlage (0076368.0006) 


Datum der Umweltinspektion 25.08.2025 


Az: 03825-25-42 







 


Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
Öllager BHKW: 


- Das Gutachten gemäß § 41 AwSV ist einzureichen. 
- Der Prüfbericht des Öllagers fehlt. 


Öllager: 
- Es ist ein Gutachten gemäß § 41 AwSV einzureichen und die Anlage ist durch einen AwSV-


Sachverständigen überprüfen zu lassen. 
Kälteanlage: 


- Die Beschichtung der Bodenfläche ist durch einen WHG-Fachbetrieb sanieren zu lassen. 
 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 





